
 
Sicherung der schmutzwasser-

mäßigen Erschließung 

Zweckverband Kremmen 

Der Verbandsvorsteher 
Oranienburger Weg 

16766 Kremmen 

 

Baugrundstück 

(Ort, Straße, Hausnummer) 

 

   

Gemarkung  Flur   

Flurstück(e) [Zähler]  Nenner  

Eigentümer 

Name, Vorname: 

Anschrift: 

Beschreibung des 
Bauvorhabens 

 

Planungsrechtliche 
Beurteilung 

Das Grundstück liegt planungsrechtlich: 

im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 BauGB)  

im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB)  

im Außenbereich (§ 35 BauGB)  

im Geltungsbereich einer Satzung nach §§ 34 oder 35 BauGB  

Bezeichnung der Satzung: 

 

   

 Die Schmutzwasserentsorgung ist gesichert durch: 

 zentrale Schmutzwasserkanalisation  

 
 Grundstücksanschlussleitung ist vorhanden 

 Grundstücksanschlussleitung ist neu zu errichten  

 Hauspumpwerk und Druckleitung ist neu zu errichten 

 Abschluss eines Erschließungsvertrages zum Bau einer 
Schmutzwasserleitung nebst Grundstücksanschluss 

 mobile Schmutzwasserentsorgung 

 
  Schmutzwassersammelgrube 

  Schmutzwassersammelgrube ist neu zu errichten  

  Kleinkläranlage 

 Kleinkläranlage ist neu zu errichten 

 Die Schmutzwasserentsorgung ist NICHT gesichert. 

 

Datum, Unterschrift  

 


